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Zitat von kleiner gruener frosch

Nrw: ist das automatisch so? Man muss den Rettungsschwimmer ja regelmäßig
auffrischen.

Also: Ausbildung ja, Berechtigung nein.

In BW ist das auch Teil des Sportstudiums. Der Rettungsschwimmer muss in BW nicht
aufgefrischt werden, die Rettungsfähigkeit muss aber dennoch vorhanden sein. Zu beurteilen,
ob die Rettungsfähigkeit in der konkreten Situation (Gewässer, Tagesform, ...) vorhanden ist, ist
Aufgabe der Lehrkraft.
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